
19 Hunde und viel e heisse Köpfe

Sei t fün f Jahr en leb en Er nst Vock und sei ne Vier beiner i n Schw en di i n Fr i eden m i t den Nachb ar n . Jet zt

dr ohen die Beh ör den m i t einem Bew i l lig ungsver fahr en ohne H appy End.

«Es ist unglaublich – Probleme habe ich erst jetzt, hier im Berner Oberland»,

sagt Ernst Vock. Er hat ein Herz f ür Hunde – für misshandelte, abgeschobene

und todgeweihte Hunde. Vor f ünf Jahren zog der heute 62-jährige Hundenarr

mit seiner Hundeauffangstation vom Toggenburg her kommend im Schwendi

ein, wenige Meter unterhalb der Sustenpassstrasse bei Nessental. Neben dem

Haus stellte er damals ein steckbares Gehege auf, eine Art mobilen Bauzaun.

Hier, aber auch im Haus selber hält Vock zurzeit 19 Hunde, grösstenteils

Windhunde.

«H at m ich n ie an ger u fen»

Doch jetzt verlangen die Behörden eine Baubewilligung. Ernst Vock wird zur

Einreichung von Unterlagen wie einem Ausnahmegesuch nach Artikel 48 des

Wasserbaugesetzes aufgefordert. Inihrem Schreiben vom 23.M ärz dieses

Jahres führte die Regierungsstatthalterin des Amtes Oberhasli, Yvonne Kehrli -

Zopfi, einen Katalog von Situationspl änen, Aufnahmegesuchen und

Näherbaurechten auf, die Ernst Vock innerhalb von drei Monaten hätte

einreichen sollen (siehe Kasten). Nachdem dieser Mitte Juni um eine

Verlängerung der Eingabefrist ersucht hat, l äuft diese nun in zehn Tagen

Von Bruno Petroni. Aktualisiert um 10:04 Uhr

Ernst Vock mit seinen Schützlingen in der Windhunde-Auffangstation Gadmen-Nessental: Ist er ein Opfer behördlicher
Willkür?
Bild: Bruno Petroni

D ie Recht sla ge:

Das am 22.Juni 1979 verabschiedete

Bundesgesetzüber die Raumplanung

(RPG) sieht in Artikel 22 vor, dass

Bauten und Anlagen nur mit

behördlicher Bewilligung errichtet oder

abgeändert werden d ürfen.

Voraussetzung einer solchen

Bewilligung ist, dass die Bauten und

Anlagen dem Zweck der Nutzungszone

(Landwirtschafts - oder Bauzone)

entsprechen und das Land erschlossen

ist. Artikel 24 sieht vor, Bewilligungen

für den Bau von Bauten und Anlagen zu
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definitiv ab. «Es war reiner ‹Goodwill › meinerseits, Herrn Vock diese

Fristverl ängerung zu gewähren. Sobald wir die vollst ändigen Unterlagen

erhalten, werden wir ein nachtr ägliches Baubewilligungsverfahren eröffnen»,

sagt Kehrli. Und: «Es ist schade, dass mich Herr Vock nie persönlich angerufen

hat.Es wäre wesentlich angenehmer, die Angelegenheit gemeinsam zu

besprechen, statt nur über die anderen zu schimpfen.» Und so weist sie den

Hundepfleger in ihrem Schreiben bereits unmissverständlich darauf hin, «dass

auf Grund der vorliegenden Stellungnahme des Amtes für Gemeinden und

Raumordnung eine für Ihr Bauvorhaben notwendige Ausnahmebewilligung

nach Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes mit grosser Wahrscheinlichkeit

nicht erteilt werden kann ». Die Statthalterin bestätigt, dass Vock bereits im

letzten Herbst ein Gesuch eingereicht hat, «allerdings waren diese Unterlagen

mangelhaft».

«Öf fen tl i che s In te r esse»

Yvonne Kehrli erkl ärt: «Es gibt klare Gesetzesgrundlagen,die ich als

Bewilligungsbehörde einhalten muss. Das Hundegehege befindet sich in

unmittelbarer N ähe eines Gewässers. Ausserdem geht das Amt für Gemeinden

und Raumordnung davon aus, dass die Haltung von mehr als 6 Hunden infolge

Auswirkungen wie L ärm, Geruch und baulichen Massnahmen einer

Baubewilligung bedarf.» Nur in diesem Verfahren k önne abgeklärt werden, ob

der Windhundestation öffentlich oder pri vate Interessen entgegenstehen.

Zudem seien die bereits gemachten baulichen Eingri ffe zum grösseren Teil

baubewilligungspfl ichtig. Und dies unabhängig davon, wie viele Hunde

gehalten werden.

«Das sti nk t zu m H im m el »

Ernst Vock regt sich über die behördlichen Forderungen massiv auf: «Ich habe im letzten Oktober meine Unterlagen mit

Vermessungsplänen eingereicht. Was wollen die denn noch?»

Ernst Meyer ist der Besitzer der Liegenschaft, in der die Hundestation untergebracht ist. Und er unterst ützt seinen Mieter:

«Wo, wenn nicht hier, soll denn so eine Einrichtung heute noch stehen dürfen? In einem Dorfzentrum vielleicht? » Meyer als

ehemaliger Gemeinderat von Gadmen sieht in diesem Zwist reine behördliche Willk ür und eine Fehde aus Futterneid und

Missgunst: «Das stinkt zum Himmel, was da abgeht. » Wie Vock sagt auch Meyer,«dass ein gewisser Grundstücknachbar,

dem das Ganze nichtpasst, den Stein mit der Baubewilligung ins Rollen gebracht hat, obwohl er selber seit Jahren illegal ein

Bienenvolk unterhält und nicht einmal selber da wohnt».

Dieser Nachbar heisst Werner Huber. Der in Meiringen wohnhafte Besitzer des Wohnhauses unmittelbar neben der

Hundestation: «Bei seinem Einzug vor fünf Jahren hatte Ernst Vock etwa ein halbes Dutzend Hunde bei sich. Inzwischen

sind es fast 20. Die Lärm- und Geruchsemissionen sind entsprechend gestiegen. Dazu kommt, dass Vock sein Auslaufgehege

mitten auf unsere March gestellt hat, ohne vorher zu fragen.» Noch vor drei Jahren erhielt Werner Huber auf seine

Intervention Antwort von der Gemeinde: «Sie sagten mir damals, es seialles in Ordnung so, sie hätten keinen Anlass, an der

Situation etwas zu ändern.»

«Unterst ü tzung von allen »

Vock und Meyer haben jetzt Rechtshilfe beantragt und sammeln bei ihren Wohnnachbarn Unterschriften: «Von all den

Nachbarn, die auch hier wohnen, bekommen wir n ämlich ausnahmslos Unterst ützung – selbst von der Mieterin in Hubers

Haus», bemerkt Vock. In der Tat: Nina M üller wohnt seit anfangs Jahr dort und st ört sich nicht an der danebenliegenden

ert eilen oder ihren Zweck zu ändern,

wenn dieser einen Standort ausserhalb

der Bauzonen erfordert und keine

überwiegenden Interessen

entgegenstehen.

Im vorl iegenden Fall hat der

Gesuchsteller (Ernst Vock) bis am

24.Juli folgende Unterlagen

einzureichen: Vermassung des Geheges,

die Unterschri ft des Grundeigentümers,

im unterzeichneten Situationsplan

eingetragene Vermassung, Ori ginal-

Situationsplan eines Geometers,

Ausnahmegesuch nach Art ikel 24 RPG,

Ausnahmegesuch nach Art ikel 48

Wasserbaugesetz (WBG),

Näherbaurecht zu Lasten Parzellen Nr.

579, 181und 911unter Angabe der

Masse und mit entsprechender

Zustimmung.
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Hundestation. Im Gegenteil: «Wir Nachbarn werden Vock mit unserer Unterschri ft helfen, damit er hierbleiben darf.»

Ein weiterer Nachbar ist der Gadmer Gemeinderat Chri stian Feuz. Auch er ist Ernst Vock und seinem Hundebetrieb

wohlgesinnt . Und ebenfalls kein Problem mit Vock hat der Tierschutz: «Im Gegenteil, es würde uns freuen, wenn diese

Auffangstation weiterhin bestehen bleiben dürfte», sagt Gabi Wenger, Koordinatorin des Tierschutzvereins Interlaken -

Oberhasli. Auch aus internationalen Tierschutzkreisen erhält die Hundestation Unterst ützung.

Vocks Vermieter Ernst Meyer ergänzt: «Nach meinem Rechtsempfinden ist gar keine Baubewilligung erforderl ich, weil nur

ein Dri ttel der 4200 Quadratmeter grossen Liegenschaft für die Hunde genutzt wird, während bei Verkäufen in der

Landwirt schaftszone mindestens 3000 Quadratmeter landwirt schaftsgesetzfrei als Umschwung deklari ert werden.» Dazu

komme, dass das mobile Gehege nicht fi x montiert ist.

Barbara Kehrl i als amtierende Präsident in der Gemeinde Gadmen hält selber einen jungen Hund aus Vocks Hundeheim:

«Der Gemeinderat hat damals den Fehler gemacht, nicht gleich von Beginn weg auf eine Baubewilligung zu bestehen und

stattdessen das Gehege auf Zusehen hin zu tolerieren.» Die Gemeinde verzichtete damals auf diesen Schri tt, «solange sich

niemand daran stört ». Offensichtlich hat sich jetzt ein gewisser Nachbar, der selber nicht in der Schwendi wohnt , daran

gestört .

Dazu kommt, dass die andere Hälfte der Liegenschaft angeblich nicht verkauft werden kann. Dessen Besitzer Hans von

Weissenfluh mit Domizil in Deutschland war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, jedoch weiss Barbara Kehrl i: «Es

waren schon mehrere Leute am Kauf interessiert , verzichteten dann aber wegen der Lärmemissionen und des Geruchs aus

der Hundestation.»

«Ma che ei nen Riesen tan z»

Ernst Vock will die Gesuchsunterlagen, soweit ihm dies m öglich ist, bis zum Ablauf der Frist einreichen – ihm bleiben noch

zehn Tage. Und was macht Vock, wenn dieHundestation geschlossen wird? «Dann organisiere ich einen Riesentanz und lade

sämtliche Medien und Tierschützer nach Gadmen ein, um ihnen zu zeigen, was für Steine einem die Behörden der

international als tierfreundlich geltenden Schweiz in den Weg legen.» (Berner Oberl änder)

Erstellt: 14.07.2009, 09:29 Uhr
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